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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO) 

1.1.1.1 Die in § 8 (2) Nr. 3 und Nr. 4 BauNVO genannten Tankstellen und Anlagen für sport-
liche Zwecke sind nicht zulässig.  

1.1.1.2 Die in § 8 (3) Nr. 2 und 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen (Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten) sind 
nicht zulässig.  

1.1.1.3 Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 

1.1.1.4 Verkaufsflächen für den Verkauf von Waren an Endverbraucher können ausnahms-
weise zugelassen werden, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- 
oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder 
weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern und die 
Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist (sog. Hand-
werkerprivileg). Von einer deutlich untergeordneten Verkaufsfläche kann ausgegan-
gen werden, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und 
gleichzeitig maximal 100 m² beträgt. 

1.1.1.5 Wohnungen sind als Ausnahme nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter) nur zu-
lässig, wenn sie dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind. Dabei darf die Wohnfläche die gewerbliche 
Nutzfläche nicht überschreiten. 

1.1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) (§ 8 BauNVO) 

1.1.3 Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind nur Gewerbebetriebe im Sinne des 
§ 6 (1) BauNVO zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

1.1.3.1 Die in § 8 (2) Nr. 3 und Nr. 4 BauNVO genannten Tankstellen und Anlagen für sport-
liche Zwecke sind nicht zulässig.  
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1.1.3.2 Die in § 8 (3) Nr. 2 und 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen (Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten) sind 
nicht zulässig.  

1.1.3.3 Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 

1.1.3.4 Verkaufsflächen für den Verkauf von Waren an Endverbraucher können ausnahms-
weise zugelassen werden, wenn sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- 
oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort hergestellte oder 
weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern und die 
Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist (sog. Hand-
werkerprivileg). Von einer deutlich untergeordneten Verkaufsfläche kann ausgegan-
gen werden, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 5 % der Geschossfläche und 
gleichzeitig maximal 100 m² beträgt. 

1.1.3.5 Wohnungen sind als Ausnahme nach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter) nur zu-
lässig, wenn sie dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind. Dabei darf die Wohnfläche die gewerbliche 
Nutzfläche nicht überschreiten. 

1.1.4 Sondergebiet (SO) „Hotel“ (§ 11 BauNVO) 

1.1.4.1 Das Sondergebiet „Hotel“ dient der Unterbringung von Betrieben und Anlagen für 
die Fremdenbeherbergung und für den Fremdenverkehr sowie aller dafür erforderli-
chen Nebenanlagen und Einrichtungen. 

1.1.4.2 Im Sondergebiet „Hotel“ sind folgende Nutzungen zulässig: 
▪ Betriebe, Einrichtungen und Anlagen des Beherbergungsgewerbes für einen 

wechselnden Personenkreis  

▪ Schank- und Speisewirtschaften, soweit sie dem Beherbergungsbetrieb organisa-
torisch und funktional zugeordnet sowie ihm in Grundfläche und Baumasse un-
tergeordnet sind 

▪ Ergänzende Einrichtungen und Räume für Sport, Freizeitgestaltung, Wellness 
und Erholung, soweit sie dem Beherbergungsbetrieb organisatorisch und funkti-
onal zugeordnet sowie ihm in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

▪ Anlagen, Räume und Nutzungen, die der Hauptnutzung zugeordnet sind (z. B. 
Verwaltungs-, Lager-, Personal- und Technikräume, Wäscherei), sowie die erfor-
derlichen Nebenanlagen, Tiefgaragen, Stellplätze, Zufahrten und Freiflächen 

▪ Wohnungen für Bedienstete, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, soweit sie dem Beherbergungsbetrieb organisa-
torisch und funktional zugeordnet sind  

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert  

▪ der Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ der Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ der Zahl der Vollgeschosse und  
▪ der Höhe der baulichen Anlagen (GH, TH). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Im Plangebiet ist eine maximale Gebäudehöhe (GH) von 15,0 m zulässig. 
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1.3.2 Als oberer Bezugspunkt der maximalen Gebäudehöhe (GH) gilt der oberste Punkt 
der Dachbegrenzungskante. 

1.3.3 Im Plangebiet ist eine maximale Traufhöhe (TH) von 10,0 m zulässig. 

1.3.4 Als oberer Bezugspunkt der Traufhöhe (TH) gilt der Schnittpunkt der äußeren 
Wandfläche mit der Oberkante der Dachhaut. 

1.3.5 Als unterer Bezugspunkt gilt die Oberkante der zugehörigen Erschließungsstraße in 
der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite. Bei Baugrundstücken, die an zwei 
Seiten an die Erschließungsstraße anschließen, ist die Seite maßgebend, von der 
die Erschließung (Zufahrt) erfolgt.  

1.3.6 Die realisierte Gebäudehöhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um 
max. 1,0 m überschritten werden. Anlagen, die der solaren Energiegewinnung die-
nen, dürfen die realisierte Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m überschreiten. 

1.1.1 Bei Pultdächern gilt der höchste Punkt des Daches (Pultfirst) nicht als Traufe, son-
dern als oberste Dachbegrenzungskante (Gebäudehöhe).  

1.1.2 Bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern mit einer Dachneigung von 0°-5° gilt 
die maximal zulässige Traufhöhe gleichzeitig als maximal zulässige Gebäudehöhe.  

1.3.7 Nebenanlagen (NA) dürfen eine maximale Gebäudehöhe von 4,5 m nicht über-
schreiten, gemessen über dem angrenzenden Gelände nach Herstellung der Bau-
maßnahme (arithmetisches Mittel der vier äußeren Gebäudeeckpunkte).  

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise, wobei auch Gebäudelängen 
über 50 m zulässig sind. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.6 Grundstückszufahrten (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB) 

Die Summe der Grundstückszufahrten ist im GE und GEE auf das notwendige Min-
destmaß zu beschränken. Je Baugrundstück sind bis zu 2 Zufahrten von insgesamt 
maximal 9,00 m Breite und je Zufahrt maximal 5,00 m Breite zulässig.  

1.7 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.7.1 Garagen, überdachte Stellplätze und Nebengebäude im Sinne des § 14 (1) BauN-
VO sind nur innerhalb der Baufenster zulässig. Dies gilt auch für Garagen, über-
dachte Stellplätze und Nebengebäude, die nach Landesrecht in den Abstandsflä-
chen zulässig sind oder zugelassen werden können.  

1.7.2 Garagen müssen zur öffentlichen Verkehrsfläche, senkrecht vor der Einfahrt ge-
messen, einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten. 

1.7.3 Offene Stellplätze, Fahrrad-Stellplätze und Nebenanlagen, die keine Gebäude sind, 
sind im gesamten Baugebiet mit einem Mindestabstand von 1,0 m zur öffentlichen 
Verkehrsfläche zulässig.  

1.7.4 Die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung 
von Abwasser dienenden Nebenanlagen (§ 14 (2) BauNVO) sind allgemein zuläs-
sig. 
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Hinweis: 
Für Nebenanlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und 
Längenbeschränkungen nach § 6 LBO. 

1.8 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

1.8.1 Die privaten Grünflächen sind naturnah anzulegen und zu unterhalten. Bauliche 
Anlagen sowie Versiegelungen jeglicher Art sind unzulässig.  

1.8.2 Fußwege sind bis zu einem Flächenanteil von 10 % innerhalb der privaten Grünflä-
chen sowie innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Verkehrsgrün“ zulässig, sofern 
diese in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen 
wasserdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, wassergebundene Decke, Drainpflaster 
etc.) ausgeführt werden. 

1.9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.9.1 Gebäude mit Dachneigungen von 0° - 15° sind auf mindestens 80% der Dachfläche 
mit einer mindestens 10 cm dicken Substratschicht zu begrünen. Eine Kombination 
mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig.  

1.9.2 Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, bzw. Ran-
gier-, Anlieferungs-, Parkierungs- und Abstellflächen für LKW sind mit einer wasser-
undurchlässigen Oberfläche zu versehen und über zusätzliche Reinigungsanlagen 
zu entwässern.  

1.9.3 Hof- und Wegeflächen, sowie Pkw-Stellplatzflächen, von deren Nutzung keine 
Grundwassergefährdung ausgeht, sind mit einer wasserdurchlässigen Oberflächen-
befestigung (z. B. Pflaster mit mindestens 30% Fugenanteil, sickerfähiges Pflaster, 
Belag mit Rasenfugen, Schotterrasen, Forstmischung) auszubilden und nach Mög-
lichkeit durch eine entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden 
Grünflächen anzuschließen.  

1.9.4 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Außenbauteile sind im Bebauungsplangebiet nur 
zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Konta-
mination des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser 
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.9.5 Bei der Anlage von Zäunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununterkante und 
dem anstehenden Gelände von mindestens 10 cm einzuhalten. 

1.10 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.1.3 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten privaten Grünflächen F1 sind als Wie-
senflächen mit standortgerechter, autochthoner Saatgutmischung einzusäen. 

1.1.4 Auf den privaten Grundstücksflächen ist pro angefangener 800 m² Grundstücksflä-
che mindestens ein hochstämmiger Laubbaum (1. bis 2. Ordnung) oder hochstäm-
miger Obstbaum und drei Sträucher zu pflanzen, zu erhalten, dauerhaft zu pflegen. 
Größe und Art siehe Pflanzenliste im Anhang. 

1.1.5 Entsprechend den in der Planzeichnung in den Gewerbegebieten festgesetzten An-
pflanzgeboten für Bäume sind Bäume zu pflanzen, zu erhalten, dauerhaft zu pfle-
gen. Größe und Art siehe Pflanzenliste im Anhang. 

1.1.6 Auf den privaten Grundstücksflächen ist je angefangener 6 PKW-Stellplätze mindes-
tens ein hochstämmiger, mittel- bis großkroniger Laubbaum zu pflanzen, zu erhal-
ten, dauerhaft zu pflegen. Größe und Art siehe Pflanzenliste im Anhang. 
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1.1.7 Für alle Pflanzfestsetzungen gilt, dass bei Abgang oder Fällung von Bäumen oder 
Sträuchern als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum oder Strauch gemäß der Pflan-
zenliste im Anhang nachzupflanzen ist. 
 

Hinweis:  
Gem. § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid verpflich-
ten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist ent-
sprechend den nach § 9 (1) Nr. 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu bepflanzen. 

1.11 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 
BauGB) 

- wird zur Offenlage ergänzt - 
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Anhang: Pflanzliste 

 

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 10 – 12 cm  

Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe 60 – 100 cm  

Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus 
regionaler Herkunft bzw. landschaftsgerechte Obstbäume zu verwenden. Für die 
regionale Herkunft ist von den Baumschulen ein entsprechender Nachweis zu er-
bringen. 

Standortgerechte, heimische Bäume 

Acer campestre   Feld-Ahorn 

Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

Alnus glutinosa   Schwarz-Erle 

Betula pendula   Hänge-Birke 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Fagus sylvatica   Rotbuche 

Fraxinus excelsior  Gewöhnliche Esche* 

Populus alba   Silber-Pappel 

Populus tremula   Zitter-Pappel 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Salix caprea   Sal-Weide 

Tilia cordata   Winter-Linde 

Ulmus minor   Feld-Ulme 
 

* Hinweis: Von der Anpflanzung von Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) wird 
aufgrund der Dynamik des „Eschentriebsterbens“ derzeit ausdrücklich abgeraten. 
Sollten in Zukunft Resistenz-Züchtungen der Gewöhnlichen Esche aus regionaler 
Herkunft generiert werden können, sollte über eine Berücksichtigung der Art bei 
Nachpflanzungen nachgedacht werden. 

 

Sträucher 

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 

Corylus avellana   Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata  Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus  Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

Frangula alnus   Faulbaum 
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Ligustrum vulgare  Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Prunus padus   Gewöhnliche Traubenkirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 

Rhamnus cathartica  Echter Kreuzdorn 

Rosa canina   Hunds-Rose 

Salix alba    Silber-Weide 

Salix cinerea   Grau-Weide 

Salix purpurea   Purpur-Weide 

Salix rubens   Fahl-Weide 

Salix triandra   Mandel-Weide 

Salix viminalis   Korb-Weide 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 

 

Obstbaumsorten 

Prunus-Sorten Gebietsheimische Kirschsorten z. B. Markgräfler  
Kracher, Hedelfinger, Hauszwetschge 

Pyrus-Sorten   Kulturbirne z. B. Geißhirtle, Schweizer Wasserbirne 

Malus-Sorten Gebietsheimische Apfelsorten z. B. Bohnapfel,  
Ziegler Apfel 

 

Ergänzung - Wildobst 

Amelanchier ovalis  Gewöhnliche Felsenbirne 

Ribes nigrum   Schwarze Johannisbeere 

Ribes sylvestris   Wilde Johannisbeere 

Cornus mas   Kornelkirsche 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

2.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die zulässige Dachneigung beträgt 0°- 38°. 

2.1.2 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, (Photovoltaik, Solartherme) 
sind ausschließlich an Hauptgebäuden, sowie an Garagen, Carports und Nebenge-
bäuden zulässig. Abweichend hiervon sind PV-Anlagen auch über Stellplatzanlagen 
zulässig. Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, sind ausschließlich in 
blendfreier Ausführung zulässig. 

2.1.3 Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflächengestaltung der Ge-
bäude (Dach und Fassade) unzulässig.  

2.1.4 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote, braune, graue bis schwarze Materia-
lien zulässig. Außerdem sind Dachbegrünungen zulässig (siehe Ziffer 1.9.1) Die 
Dachfarbe direkt aneinander angrenzender Hauseinheiten muss einheitlich sein.  

2.1.5 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zuläs-
sig.  

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)  

2.2.1 Werbeanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baugebiete zulässig. 

2.2.2 Werbeanlagen am Gebäude sind nur unterhalb der Traufe bis zu einer Ansichtsflä-
che von 10,0 m² je Fassadenseite zulässig.  

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen sind zulässig bis zu einer Höhe von 6,0 m, bis zu einer 
Breite von 3,0 m und einer Ansichtsfläche bis zu 10,0 m² sein. Zulässig sind auch 
Fahnenmasten. 

2.2.4 Werbeanlagen mit Leuchtfarben (z. B. Neonfarben, fluoreszierende Farben, UV-
Farben oder Schwarzlicht) sind ausgeschlossen. 

2.2.5 Selbstleuchtende Werbung und Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder 
laufendem Licht und Booster (Lichtwerbung am Himmel) sind ausgeschlossen. 

2.3 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Abstellflächen wie Abfalltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind mit einem 
festen Sichtschutz und/oder einer dichten Bepflanzung gegenüber dem Straßen-
raum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen. Die Anlagen zur Abschir-
mung sind, sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt, mit 
Kletterpflanzen oder Spalierbäumen zu begrünen.  

2.3.2 Die nicht bebauten Flächen bebaubarer Grundstücke, die nicht als Arbeits- oder 
Lagerfläche genutzt werden, mindestens jedoch 10% der Grundstücksfläche, sind 
naturnah oder gärtnerisch anzulegen. Es können Gestaltungsformen wie Zierrasen, 
Wiese, Staudenpflanzungen oder Strauchpflanzungen gewählt und kombiniert wer-
den. Angerechnet werden auch begrünte Entwässerungsmulden. 
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2.4 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sind nur bis zu einer Höhe von 
max. 1,8 m (ab Straßenoberkante) als Zäune und/oder Hecken zulässig.  

2.4.2 Maschendraht- oder sonstige Drahtzäune sind ausschließlich mit Heckenhinter-
pflanzung zulässig. 

2.4.3 Einfriedungen mit Stacheldraht sind nicht zulässig. 

2.4.4 Geschlossene Einfriedungen (Beton- oder Natursteinmauern) sind zulässig als So-
ckel bis zu einer Höhe von maximal 0,3 m.   

2.4.5 Einfriedungen müssen einen Abstand von mindestens 0,5 m zur nächstgelegenen 
öffentlichen Erschließungsfläche (Straßenkante) einhalten. 

2.5 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen (z.B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelassen. 
Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen.  

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.6.1 Das unverschmutzte Niederschlagswasser der unbelasteten Hof- und Dachflächen 
ist breitflächig auf dem jeweiligen Grundstück über eine bewachsene, mindestens 
30,0 cm mächtige Bodenschicht zu versickern (Versickerungsmulde), sofern dies 
die Bodenverhältnisse zulassen. Der herzustellende Notüberlauf der Versickerungs-
anlagen wird über die öffentliche Regenwasserkanalisation an die Versickerungsbe-
cken angeschlossen.  

2.6.2 Die Versickerungsfähigkeit des Bodens ist nachzuweisen. Ist eine Versickerung 
nicht möglich, so ist das auf den Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlags-
wasser in ausreichend dimensionierten Zisternen oder sonstigen Rückhalteeinrich-
tungen zurückzuhalten und über die öffentliche Regenwasserkanalisation an die 
nächstgelegene Versickerungsanlage anzuschließen. 

2.6.3 Belastetes Niederschlagswasser (LKW-Abstellflächen etc.) ist an die öffentliche Re-
genwasserkanalisation anzuschließen. 

2.6.4 Für Flächen auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, muss 
vor Einleitung in die Versickerungsflächen geprüft werden, ob eine Vorreinigung so-
wie Vorkehrungen zum Stoffrückhalt im Falle einer Havarie vorgesehen werden 
müssen. 

2.6.5 Bereiche, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind zu 
überdachen.  

Hinweis:  
Das Merkblatt „naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung“ des Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald ist zu beachten. 
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3 HINWEISE 

3.1 Artenschutz 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-
zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, dürfen alle planmäßig zu ent-
fernenden Gehölze sowie bestehende Gebäude und Gebäudeteile, ausschließlich in 
den Wintermonaten, also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar 
(01.10. – 28./29.02.), entfernt werden.  

Sollten Gehölzrodungen/Gebäudeabrissarbeiten zu einem Zeitpunkt innerhalb der 
Vogelbrutzeit erfolgen bzw. außerhalb des Zeitraums von Oktober bis Februar, 
muss das Eingriffsgebiet unmittelbar vor dem Eingriff durch einen Artenschutz-
Sachverständigen auf Vogelnester untersucht werden. Sollten dabei Nist- und Bru-
taktivitäten nachgewiesen werden, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und 
das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen; ggf. sind 
dann ergänzende Maßnahmen durchzuführen.  

Nächtliche Bauarbeiten sollten nicht in den Monaten Mai bis September (01.05. – 
30.09.) erfolgen. Sind nächtliche Beleuchtungen im Bereich der Baumaßnahmen 
nicht zu vermeiden, muss eine fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung 
angebracht werden. 

3.2 Beleuchtung 

Gemäß § 41a (1) des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt (Änderungsgesetz 
zum BNatSchG gültig ab dem 01.03.2022) sind neu zu errichtende Beleuchtungen 
technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und so zu 
betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen Auswirkun-
gen durch Lichtimmissionen geschützt sind. Die Leuchten sind staubdicht und so 
auszubilden, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt 
(streulichtarm). Durch örtliche und zeitliche Reduzierung der Beleuchtung sowie das 
Anbringen von Verdunklungsmöglichkeiten an Fenstern sollen Lichtabstrahlungen 
an oder aus Gebäuden in die freie Landschaft vermieden werden. 

3.3 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung 
und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leer-
zeiten im Bauablauf zu rechnen; ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kennt-
nis gesetzt werden. 

3.4 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geolo-
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gischen Kartenwerk, eine Übersicht über die am Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB) vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren wird auf das Geotop-
Kataster verwiesen, das unter der Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope 
(Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 

3.5 Bodenschutz  

Allgemeines 

Die folgenden Hinweise und Bestimmungen sollen dazu dienen, den Erhalt und 
Schutz des Oberbodens sowie kulturfähigen Unterbodens vor Vernichtung und Ver-
geudung zu schützen. Gesetzliche Grundlage ist das Gesetz zum Schutz vor schäd-
lichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz - BBodSchG). 

Hinweise und Bestimmungen zum Bodenschutz 

▪ Bei der Benutzung von Boden (Befahren, Lagern, usw.) sowie beim Abgra-
ben, Aufträgen, Umlagern und Zwischenlagern von Bodenmaterial gilt das 
Vermeidungsgebot zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden-
veränderungen nach § 7 BBodSchG einschließlich der Anforderungen an 
das Auf- und Einbringen und Umlagern von Materialien nach §6 BBodSchG. 
Schädliche Bodenveränderungen (Bodenverdichtungen, Schadstoffeinträge, 
etc.) sind vorsorglich zu vermieden. 

▪ Neben den allgemeinen Bestimmungen und Rechtsvorschriften sind insbe-
sondere die Vorschriften der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 
und der Ersatzbaustoffverordnung für die (Weiter)Verwertung von Bodenma-
terial zu beachten und anzuwenden. 

▪ Bodenabtrag darf nur im erforderlichen Umfang erfolgen. 

▪ Die Böden zukünftiger Grünflächen sind vor baulichen Beeinträchtigungen 
zu schützen, insbesondere vor Befahrungen und dadurch ausgelöste Ver-
dichtungen. Dazu sind diese Flächen als Tabuflächen eindeutig zu kenn-
zeichnen und abzuzäunen. 

▪ Ober- und Unterboden sind entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 
19731 schonend und getrennt voneinander auszubauen. Sie dürfen nicht 
vermischt und müssen getrennt voneinander gelagert werden. Im Unterbo-
den weisen Farbunterschiede, zunehmender Steingehalt, Veränderung der 
Musterung und/oder der Dichte auf einen Horizontwechsel hin. Unterböden 
mit unterschiedlichen Steingehalten, Farben, Mustern und/oder Dichte (Hori-
zonte) sind getrennt auszubauen und zu lagern. 

▪ Ausgebauter Boden (z. B. Mutter- bzw. Oberboden) ist fachgerecht entspre-
chend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19731 zwischenzulagern und im nut-
zungsfähigen Zustand zu erhalten. 

▪ Beim Wiedereinbau sind die natürlichen Schichtfolgen und -mächtigkeiten 
aus Ober- und Unterboden und Untergrund wiederherzustellen. Dabei sind 
übermäßige Verdichtungen entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 
19731 zu vermeiden. 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in 
Anspruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu 
verwenden, z.B. für die Gestaltung von Grünanlagen oder für Rekultivie-

https://www.lgrb-bw.de/
http://rb-bw.de/qeoto
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rungs- und Bodenverbesserungsmaßnahmen. Die Auftragshöhe soll 20 cm 
bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

▪ Alle Bodenarbeiten sind entsprechend DIN 18915, DIN 19639 und DIN 
19731 nur bei geeigneter, möglichst trockener Witterung bis zu maximal 
steif-plastischer Konsistenz zulässig; nach ergiebigen Niederschlägen, bei 
Bildung von Pfützen o- der weich-plastischer Konsistenz sind den Boden be-
einträchtigende Arbeiten einzustellen. Nur Böden mit geeigneten Mindestfes-
tigkeiten dürfen befahren, aus- oder eingebaut werden. Die Grenzen der Be-
fahrbarkeit und Bearbeitbarkeit nach den geltenden technischen Normen 
(z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils zu beachten und 
einzuhalten. Hinweis: Böden in den Konsistenzbereichen ko1 und ko2 (fest 
bis halbfest) können gut bearbeitet und befahren werden. Konsistenz „halb-
fest“: Bodenfarbe dunkelt bei Wasserzugabe nach, Bodenmaterial ist noch 
ausrollbar, aber bröckelnd, lässt sich nicht kneten. Für Böden im Konsis-
tenzbereich ko3 (steif-plastisch) können die Arbeiten unter Berücksichtigung 
des „Nomogramm zur Ermittlung des maximal zulässigen Kontaktflächen-
druckes“ fortgesetzt werden. Konkrete Hinweise zur Bestimmung der Konsis-
tenz finden sich in den DIN-Normen 18915 und 19639 (Konsistenzklasse 4 
und größer). 

▪ Im Rahmen der Ausführungsplanung sind Flächeneinteilungen, Befahrungs-
strecken bzw. Baustraßen, geeignete Maschinentechnik und die Logistik der 
Bodenarbeiten detailliert auszuarbeiten und ggf. mit der Unteren Boden-
schutzbehörde abzustimmen. 

▪ Bodenarbeiten (Abtrag, Auftrag, Befahrung, Umlagerung, Zwischenlagerung, 
usw.) dürfen nur mit Kettenfahrzeugen geringer Bodenpressung sowie mit 
geringem Gesamtgewicht durchgeführt werden; der zulässige maximale 
Kontaktflächendruck bzw. die zulässige maximale Bodenpressung von ma-
ximal 0,4 kg/cm2 ist einzuhalten. Darüber hinaus sind die Grenzen der Be-
fahrbarkeit und Bearbeitbarkeit nach den geltenden technischen Normen 
(DIN 18915, DIN 19639 und DIN 19713) jeweils zu beachten und einzuhal-
ten. 

▪ Witterungsbedingte Baustillstandszeiten zur Vermeidung schädlicher Boden-
verdichtungen sind einzuplanen. Bei kritischen Wetterlagen (insbesondere 
Regen, Schnee und Tauwetter) sind die Bautätigkeiten einzustellen. 

▪ Eine Vermischung von Bodenmaterial mit Fremdmaterialien und Bauabfällen 
ist unzulässig. Eventuelle Fremdmaterialeinträge sind rückstandslos zu ent-
fernen. 

▪ Müssen Böden zukünftiger Grünflächen bauzeitlich in Anspruch genommen 
werden, sind diese durch geeignete Befestigungen vor Verdichtungswirkun-
gen zu schützen. Aufgrund der Verdichtungsempfindlichkeit der vorliegenden 
Böden sind besondere Schutz- und Minimierungsmaßnahmen zu treffen, um 
nachhaltige Bodenschadverdichtungen zu vermeiden. Die Befestigungsarten 
- wie mineralische Baustraßen, Stahlplatten, koppelbare Lastverteilungsplat-
ten, Baggermatratzen etc.- der bauzeitlich genutzten Bodenflächen sind an-
hand der baulichen Nutzungsintensität (Achslasten / spezifische Bodendrü-
cke und Laufwerkstypen, Befahrungsfrequenzen) auszuwählen. Die hierfür 
geltenden technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731, 
etc.) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. Wenn keine Baustraßen an-
gelegt werden, sind für die Befahrung lastverteilende Platten (sog. Bagger-
matratzen oder Holzbohlen) vorzuhalten. Befestigte Baustraßen (geschüttet 
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mit definiertem Aufbau) sind vorzugsweise auf (oberhalb) dem Mutterboden 
(Oberboden) anzulegen, sofern der Oberboden ausreichend trocken und 
tragfähig ist (geschlossene Grasnarbe). Unbefestigte Befahrungswege dür-
fen nur bei ausreichend trockenem und tragfähigem Boden (geschlossene 
Grasnarbe) und nur mit Raupenfahrzeugen mit geringer Bodenpressung so-
wie mit geringem Gesamtgewicht befahren werden. 

▪ Eine Stabilisierung des anstehenden Bodens mit Kalk-/Zementgemischen ist 
verboten. 

▪ Als mineralische Schüttungen sind nur natürliche Gesteinskörnungen zuläs-
sig. Der Einsatz von Recyclingmaterial ist unzulässig. Anfallender Bauschutt 
ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial 
(Mulden, Baugruben Arbeitsgraben, usw.) benutzt werden. 

▪ Für Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen sind - soweit möglich - bereits 
versiegelte Bereiche zu verwenden. 

▪ Baubedingte erhebliche Verdichtungen sind vor der abschließenden Herstel-
lung der Grünflächen mit geeigneter dynamischer (Tief-) Lockerungstechnik 
zu beseitigen, z.B. mit einem Stechhublockerer. Bei Mutterbodenauftrag sind 
baubedingte Verdichtungen vor Wiederauftrag des Mutterbodens zu beseiti-
gen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke 
des Massenausgleichs, der Geländemodellierung, usw., ist der Mutterboden 
des Urgeländes im Vorfeld abzuschieben (keine Überschüttung). Für die 
Auffüllung darf ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) verwendet wer-
den. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß 
zu beschränken und Oberflächenbefestigungen sind möglichst durchlässig 
zu gestalten. Zur Befestigung von Gartenwegen, Garageneinfahrten, Stell-
plätzen, usw., werden Rasengittersteine oder Pflaster mit groben Fugen 
empfohlen. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. Die 
Art und Weise der erforderlichen weitergehenden Sachverhaltsermittlung ist 
mit der Untere Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

3.6 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Verwertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet gern. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
ausgleich erfolgen (zum Beispiel durch Geländemodellierung, Höherlegung der Er-
schließungsstraßen), wobei der Baugrubenaushub vorrangig auf den Grundstücken 
verbleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, soweit Dritte dadurch nicht be-
einträchtigt werden. 

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs vor Ort sind: 

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation, 

▪ erhöhter Schutz bei Starkregen, 

▪ Klimaschutz durch Vermeidung von Transporten, 
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▪ Verwertung statt Entsorgung und Kostenersparnis durch Wegfall der Ab- 
fuhr/Entsorgung. 
 

Für den Fall, dass ein Erdmassenausgleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Bebauungsplan bzw. im Landschaftspflege-
rischen Begleitplan dargelegt werden. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht möglich ist, sind überschüssige Erdmassen anderweitig zu verwerten. 
Diesbezüglich soll die Gemeinde selbst Maßnahmen ermitteln, wie z.B. die Verwer-
tung für 

▪ Lärmschutzmaßnahmen, 

▪ Dämme von Verkehrswegen, 

▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, etc. 
 

Unbelasteter Erdaushub kann für Bodenverbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder anderen Baumaßnahmen verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich zulässig ist. 

Erst nach gründlicher Prüfung einer sinnvollen Verwertung des Materials kann eine 
Entsorgung auf einer Erdaushubdeponie als letzte Möglichkeit in Frage kommen. 
Hierbei gilt zu beachten, dass die Erdaushubdeponien über begrenzte Verfüllmen-
gen verfügen und wertvolles Deponievolumen nicht durch unbelastetes und bau-
technisch weiterhin nutzbares Bodenmaterial erschöpft werden sollte. Insbesondere 
Kies kann im Regelfall als Rohstoff weitere Verwendung finden. Für Oberboden ist 
die Verwertung in Rekultivierungsmaßnahmen zu prüfen. 

Auf die Möglichkeit, auf der Grundlage des § 74 Abs. 3 Ziffer 1 LBO durch örtliche 
Bauvorschriften zu bestimmen, dass die Höhenlage der Grundstücke erhalten oder 
verändert wird, um überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden, wird in diesem Zu-
sammenhang hingewiesen. 

3.7 Photovoltaikpflicht 

Auf die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung bei 
Neubauten oder grundlegender Dachsanierung gemäß § 23 Klimaschutz- und Kli-
mawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) und auf die Rege-
lungen der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) wird hingewiesen.  

3.8 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt im Süden an landwirtschaftliche Nutzflächen an. 
Daher kann es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Ge-
rüche, Stäube oder Geräuschen kommen. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen, 
solange die Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht überschritten werden. 

3.9 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichende Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet 
wird. Die Sichtfelder der Zufahrten sind in einer Höhe zwischen 0,8 m und 2,5 m von 
ständigen Sichthindernissen und Bewuchs freizuhalten.  
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Auggen, den ________ 
 
 
 
 
Ulli Waldkirch 
Bürgermeister  Planverfasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Auggen übereinstimmen. 
 
 
Auggen, den ________ 
 
 
 
Ulli Waldkirch  
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Be-
kanntmachung und somit Tag des Inkrafttre-
tens ist der  
 
______________.  
 
 
 
 
 
Gemeindeverwaltungsverband  
Müllheim-Badenweiler, 79379 Müllheim 

 
 


